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Planzeichenerklärung
1. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Ausgleichsfläche aus dem Ökokonto

2. Sonstige Planzeichen
Geltungsbereich des Bebauungsplans

Maßlinie, Maßzahl (in Meter)
16

Rechtsgrundlagen und Verwaltungsvorschriften

· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

· Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991
I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai
2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist

· Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S.
2986), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist

· Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) i. d. F. v.
12.11.1998, zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15.06.2015 (GVBl. S. 77)

· Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.September 2017                  
(BGBl. I S. 3434) geändert worden ist

· Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) Rhl.-Pf. i. d. F. v. 
31.01.1994, letzte berücksichtigte Änderung: §§ 12 und 67 geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21)

Lage Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan "Klein-Wiesen, 2.Änderung 

ohne Maßstab 

Textliche Festsetzungen
Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans "Klein - Wiesen 1. Änderung / 1. Erweiterung" 
werden mit der 2. Änderung nicht geändert oder aufgehoben. Die vorliegende Änderung bezweckt lediglich
eine neue Zuordnung der landespflegerischen Ausgleichsfläche.

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 bis 7 BauGB)

1. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN; NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die auf dem Grundstück Flurstücknummer 2929/5 liegende Ausgleichsfläche wird als 
Ausgleichsfläche für den vorliegenden Bebauungsplan „Klein-Wiesen, 2. Änderung“ 
festgesetzt. Die Größe der Ausgleichsfläche beträgt 4058 m². 

Als Maßnahme wird ein dauerhaftes Offenhallten zur Entwicklung und Stabilisierung eines 
Bestandes an Wildorchideen sowie Halbtrockenrasengesellschaften festgesetzt. 

Änderung des Bebauungsplans "Klein-Wiesen 1. Änderung / 1. Erweiterung
PLANUNGSBÜRO WOLF   
BEBAUUNGSPLAN „KLEIN-WIESEN - 2. ÄNDERUNG“   JULI  2019 
 
 

D VERFAHRENSVERMERKE 
 
1. Aufstellungsbeschluss 
Der Ortsgemeinderat Siebeldingen hat in seiner Sitzung am XX.XX.2019 
beschlossen, den Bebauungsplan „Klein-Wiesen, 2. Änderung“ gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB, § 13 BauGB aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde am XX.XX.2019 veröffentlicht. 
 
2. Beteiligung der Öffentlichkeit 
Der Ortsgemeinderat Siebeldingen hat am XX.XX.2019 dem Planentwurf 
zugestimmt. 
Der Planentwurf lag gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 3 Abs. 2 BauGB nach 
Bekanntmachung in der Zeit vom 10.05.2019 bis einschließlich 10.06.2019 öffentlich 
aus. 
 
3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
Zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde 
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i. V. mit § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
XX.XX.2019 Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben. 
Abgabefrist der Stellungnahmen war am 10.06.2019. 
 
4. Abwägung der Stellungnahmen 
Der Gemeinderat hat gemäß § 1 Abs. 7 i. V. m. § 13 BauGB in seiner Sitzung am 
XX.XX.2019 über die eingegangenen Stellungnahmen beraten und diese 
gegeneinander sowie untereinander abgewogen. Über die Stellungnahmen wurde 
soweit erforderlich entschieden. 
 
5. Satzungsbeschluss 
Die Gemeinde hat in seiner Sitzung am XX.XX.2019 den Bebauungsplan gemäß § 
10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
6. Ausfertigung 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen 
durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Ortsgemeinderates übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 
 
Siebeldingen, den _________________ 
 

_______________ 
Peter Klein 

Ortsbürgermeister 
 
 
 
  

PLANUNGSBÜRO WOLF   
BEBAUUNGSPLAN „KLEIN-WIESEN - 2. ÄNDERUNG“   JULI  2019 
 
 
7. Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes 
 
Die Erteilung der Genehmigung für den Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3  
 
BauGB am ________________ im Amtsblatt der Verbandsgemeinde ortsüblich  
 
bekanntgemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der  
 
Bebauungsplan in Kraft. 
 
 
 
Siebeldingen, den ____________________ 
 

______________ 
Peter Klein 

Ortsbürgermeister 

 
 

 

Verfahrensvermerke
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